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Von den Pflichten in Absicht der formalen Frei¬
heit aller vernünftigen W esen.

' ' 1' ■ ; -Inwimi-v:'

Die formale Freibeit eines Individuum besieht

in der fortdauernden Wechsel wirkling zwischen sei¬

nem Leibe , als Werkzeug und Sinn ; und der Sin-

iienwell ; bestimmt , und bestimmbar lediglich durch

den freientworfenen Begriff desselben von der Art

dieser Wechselwirkung . . Es liegt darin zweierlei:
theils die Fortdauer der absoluten Freiheit , und ün-

antastbarkeit des Leibes P d . i. dafs auf ihn unmittel¬

bar durch physische Kraft gar nicht eingewirkt wer¬
de ; theils die Fortflauer des freien Einflusses auf die

gesammte Sinnenwelt . (Man sehe mein Naturrecht
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Die Verordnung des Sittengesetzes in Absicht der
Leiber der Vernunftwesen aufser uns läfst sich be¬

trachten , theils negativ , als Verbot , theils positiv,
Iiis Gebot.

Das Princip dieser Beurtbeilung ist folgendes;

jeder menschliche Leib ist für den moralisch gesinn¬

ten ein Werkzeug zur Realisirung des Sittengesetzes
in der Sinnenwelt . Aber das kann er nur unter der

Bedingung seyn , dafs er frei , ganz und blofs abhän¬

gig von dem freien Willen der Person bleibe . — So 1

wie jemand einen menschlichen Leib erblickt , ergeht

an ihn das Gebot des Sittengesetzes über diesen be-
A a 2 stimm-



stimmten Leib . — Ick setz « dies nicht ohne Ursa¬
che hinzu , und schärfe es ein . Nerolich man konnte
eagen : wenn nun auch dieser und dieser und dieser
nicht wäre , so win de darum doch der Vernunftzweck
realisirt werden . Auf Einen mehr oder weniger kann
es nicht ankommen . Darauf ist zu antworten , dafs
dies alles uns nichts angehe , und es uns gar nicht er¬
laubt ist , so zu denken . -Genug , dieser Einzelne ist
auch , vmd er ist frei ; und so wie wir ihn wahrneh¬
mest , ergeht an uns das Gebot des Sittengesetzes , ihn
zu Detraciiten . als einen sulchen , der zur Gemeine
der vernünftigen Wesen , und unter die Werkzeuge
der Realisation des Sittengesetzes nothwendig mit
gehört . ( Wir erhalten schon hier — im Vorbeigclm
sey es gesagt — die Idee von einer Herrschaft des, Sit¬
tengesetzes in der von uns unabhängigen Natur , und
eine Zweckmäisiakeit der letztem für das erstere;
welche Idee realisirt wird in der Idee der Gottheit,
worüber wir hier nicht zu sprechen haben .)

Diese Verordnung , negativ betrachtet , ist ein
absolutes Verbot nie unmittelbar auf seinen Leib
ehizvfliefseiu Ein menschlicher Leib soll blofs
abhängen vom Willen der Person , und schlecht¬
hin von keiner Uufsern Kraft . Mittelbar darf
ich wohl den Leib bestimmen , dadurch , dafs ich
den Willen der Person durch Vernunfrgrüride be¬
stimme , diese oder jene Modification in ihm und
durch dieselbe in der Sinnenwelt hervorzubringen.

Ich darf ihn nicht gehrauchen als Werkzeug ; als
Mittel für meinen Willen , weiches wohl überhaupt
auch das unthunlichste ist . — Ich darf nicht durch

physi-
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physischen Zwang , Schlage , Stöfse , Hanger , Eni>

ziehung der Freiheit , oder Gefängnifs den Willen

der Person zu "bewegen suchen . Nur durch Ver-

nunftgiände , und schlechthin durch kein anderes

Mittel , darf ich auf sie ehifliefse » .

Ich darf nicht ummittelbar der Kausalität eines

andern auf die Sinnenwelt physischen Widerstand ent-

Ee<ren setzen . In welchem Falle diese allgemeinen,

Verbote eine Ausnahme leiden , werden wir tiefer un¬

ten sehen.

Ich darf schlechthin nie mit Vorsatz tödten : der

Tod eines Menschen soll nie Zweck meiner Handlung

sevn . Der strenge Beweis ist folgender . Jedes Men¬

schen Lehen ist Mittel zur Realisation des Sittenge¬

setzes . Entweder nun , ich halte hei einem uestbnnr-

ten Menschen für möglich , dafs er ein solches Mit¬

tel noch seyn und werden köane ; oder ich halte es

nicht für möglich . Halte ich es für möglich , wie

kann ich denn , ohne dem Sittengesetze den Gehor¬

sam aufzukündigen , und für die Realisation dessel¬

ben gleichgültig zu seyn , denjenigen vernichten , der

meiner eignen Voraussetzung nach , zu derselben bei¬

zutragen bestimmt ist . Halte ich es nicht für mög¬

lich , halte ich jemanden für einen unverbesserlichen

Bösewicht , so liegt die unmoralische Denkart eben

darin , dafs ich ihn dafür halte . Denn es ist mir

durch das Sittengesetz schlechthin aufgegeben , ihn

zur Moralität mit zu bilden , und an seinerBesserung
arbeiten zu helfen . Setze ich bei mir fest , dafs er

unverbesserlich ist , so gebe ich eine schlechthin be-
i i \ '

fohlne Arbeit auf : ich darf das letztere nicht : ich

A ä 3 . darf
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darf sonach auch das erstere nicht . Es ist durch das
Sittengesetz schlecht hin gebotener Glaube , dafs jeder
Mensch sich verbessern könne . Ist aber dieserGlau-
be nothwendig , so tritt der erste Theil unserer Argu¬
mentation wieder in seine Gültigkeit ein . Ich kann
kein Menscbenleben vertilgen , ohne meinen Zweck
aufzugeben , und den Zweck der Vernunft in ihm,
soviel an mir ist , zu vernichten . JVermjnp ^ JisjQh wer¬
den soll , der mufs leben.

Es ist so gefolgert worden : Es ist mir schlechte
hin geboten , die Moralität in jedem Individuum zube¬
fördern . Aber ich kann dies nicht , ohne ihre Mög¬
lichkeit anzunehmen . Mithin , u . s . w ., Der Minor
dieses Syllogismus , welcher allein eines Beweises be¬
dürfen könnte , läfst sich so beweisen . Ich mache
mir etwas , wie hier die Besserung eines Individuum,
zum Zwecke , heifst : ich postulire die Wirklichkeit
derselben in irgend einem zukünftigen Momente;
aber ich postulire sie , Jieist , ich setze sie als mög¬
lich . Nim mufs ich zufolge des Sittengesetzes jenen
Zweck mir nothwendig setzen , mithin alles denken,
was in ihm enthalten ist . — So wie oben die Noth-
wendigkeit des Glanbens an die Perfektibilität des
Menschengeschlechts überhaupt dargethan wurde,
so wird hier die des Glaubens an die Verbesserlichkeit
jedes Individuum ins besondere bewiesen.

Sonach , gerade wie unter keiner Bedingung der
prämeditirte Selbstmord neben der wahren morali¬
schen Gesinnung bestehen kann , eben so wenig kann
mit ihr zusammen bestehen der prämeditirte Mord
eines andern , und zwar aus demselben Grunde . - In

jedem
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jedem Falle wird ein mögliches Werkzeug des Ver-

imnftzwecks vernichtet . Wohl aber kann eben , so

w ie die Pflicht sein eignes Lehen in Gefahr zu se¬

tzen , auch die Pflicht eintreten , das Leben eines

andern in Gefahr zu setzen . In welchen Fällen,

werden wir sehen . (Uber ein vorgebliches Recht des

Staats einen Verbrecher am Leben zu strafen , habe

ich in meinem Naturrechte dahin mich erklärt , dafs

der Staat als Hichter , nichts mehr thun könne , als

den Bürgervertrag mit einem Verbrecher gänzlich auf¬

heben ■,' wodurch der letzlere völlig rechtslos uud zur

blpfsen Sache wird ; in Beziehung auf den Staat , der

keine moralische sondern lediglich eine juridische

Person ist . Die Tödtung des Verbrechers kann auf

jene Vernichtung aller seiner Rechte gar wohl folgen;

aber nicht als Strafe , sondern als Sicherungsmittel;

und ist daher gar nicht fein Akt der richterlichen , son¬

dern nur der Policeigeivalt . Ein Einzelner kann

wohl , und soll seine eigne Sicherheit , um der Pflicht

willen in keinem Falle ein Menschenleben anzugreif-

fen , in Gefahr setzen : die Obrigkeit aber hat nicht das¬

selbe Recht auf die Sicherheit aller.

Eben daselbst haben wir uns über die Tödtung

des bewafneten Feindes im Kriege , der gar wohl

recht und pflichtmiifsig seyn kann , so erklärt . Der

Zweck des Krieges ist keinesweges die Tödtung der

Bürger des bekriegten Staats . Sein Zweck ist ledig¬

lich der , den Feind zu verjagen , oder zu entwafnen,

den bekriegten Staat dadurch wehrlos zu machen , und

ihn zu iiöthigen , in ein rechtliches Verhaltnifs mit

unserm Staate zu treten . Im Handgemenge tödtet

A a 4 etwa
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etwa der Einzelne den Feind , nicht um ihn zu töd-
ten , sondern um sein eignes Leben gegen ihn zu ver.
theidigen ; und dies thut er nicht zu folge eines ihm
vom Staate übertragenen Rechts , zu tödten , wel¬
ches der letztere seihst nicht hat , sondern zufolge
seines eignen Rechts und seiner eignen Pflicht der
Selbstverteidigung,

Die Disposition des Sittengesetzes in Absicht der
Leiber vernünftiger Wesen aufser uns positiv ^ und
als Gebot gedacht , enthält folgendes.

Die Gesundheit , Starke , und Erhaltung des Leibes
und Lebens ariderer soll uns Zweck seyn ; wir sollen
soviel in unsern Kräften steht , diese Erhaltung nicht
nur nicht hindern , sondern sie befördern , gerade in
dem Grade , wie wir die Erhaltung unsrer eignen Lei¬
her befördern . — Der strenge Beweis dieser Be¬
hauptung ist so zu führen : jeder menschliche Leib
ist Werkzeug zur Beförderung des Vernunftzwecks.Ist nun der letztere in der That mein höchster End¬
zweck ; so mufs nothwendig die Erhaltung , und
höchstmögliche Tauglichkeit jedes Werkzeugs darzu
mir selbst Zweck seyn ; denn ich kann das Bedingte
nicht wollen ohne die Bedingung zu wollen , Die
Erhaltung einer jeden Person aufser mir wird mir
gerade so am Herzen liegen , als meine eigne Erhal¬
tung , denn der Grund , aus welchem ich beides will , ist
derselbe . Ich erhalte mich , und sorge für mich , lediglich
als Werkzeug des Vernunftgesetzes ; jeder menschliche
Leib ist dasselbe ; ich mufs sonach dieselbe Sorg¬
falt für jeden tragen , wenn wirklich , wie es seyn
soll , nichts mich treibt aufser dem Sittengesetze.

1 Es
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Es tritt hier zuerst der Satz ein : sorge für das
Wohl jedes deiner Nebenmenschen gerade so , wie

du für das deine sorgst ; Hebe deinen Nächsten , wie
dich selbst , der hinfort bei allen positiven Pflich¬

ten gegen andere Regulativ sevn wird . Der Grund

davon ist angeben . Ich kann und darf für mich selbst

sorgen , lediglich weil , und in wiefern ich Werkzeug
des ' Sittengesetzes bin : dies aber ist jeder andere

Mensch auch . — Daran erhält man zugleich eine

untrügliche Probe , zu erfahren , ob die Sorgfalt für
uns selbst moralisch , oder ob sie blofs der Naturtrieb

,L- • " . \ \ ' ■
i-ev. Istsiedaserstere , so wird man für andere die glei¬

che Sorgfalt tragen : ist sie das letztere , so ist sie aus-

scliliefsend : der Naturtrieb geht blofs auf uns , und

Sympathie , die ein Naturtrieb ist , welcher Theil-

nähme am Schicksale anderer erregt , wirkt *bei wei¬
tem schwächer , als der unmittelbare Trieb der Selbst¬

erhaltung . Man denkt dabei immer zuerst an sich
selbst , und erst hinterher an seinen Nächsten.

Ich soll für die Erhaltung anderer sorgen , ge¬

rade wie für die meinige . Nun sorge ich , laut des

obigen , für die meinige nicht , und denke überhaupt
nicht an mich , ehe ich nicht durch Gefühl der Ab-

schwächung und Entkräftung , oder durch Gefahr,

in der meine Selbsterhaltung sich befindet , an mich,
selbst erinnert werde . Nicht anders verhält es sich

mit der Sorge für die Erhaltung anderer . Es ist

nicht gesagt , dafs ich nichts thun , und treiben , und

suchen soll , als Gelegenheit , jemandes Gesundheit,
und Leben zu retten , wenn dies nicht etwa mein

besonderer Beruf ist . Aber sobald jemand in Gefahr
A a 5 ist,
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ist , soll ich schlechtertlings ; ihm beistehen , selbst
mit Gefahr meines eignen Lebens ; die Gefahr kom¬
me von vernunftloser physischer Naturgewalt , oder
sie komme von dei 'n Angriffe vernünftiger Wesen.

Mit Gefahr meines eignen Lebens sagte ich . Es
ist hier gar keine Collision der Pflichten ; wie man
glauben könnte . Meine Erhaltung ist bedingt durch
die des andern , die des andern durch die meinige.
Sie sind beide ganz gleich , von gleichem Werthe,
aus dem gleichen Grunde . Es ist nicht meine Absicht,
dafs einer von beiden dabei untergehe , sondern , dafs
beide erhalten werden . Ii omni t dennoch einer , oder
Much beide um , so habe ich das nicht zu verantwor¬
ten , ich habe meine Schuldigkeit gethan.

(Ks ist . eine vergebliche Ausflucht , 6ish auf die
Pflicht der Selbsterhaltung zu berufen , wenn der
andere in Gefahr ist : sie hört dann auf . Richtige
übersetzt , sagt jene Rede soviel : wir wollen den an¬
dern retten , wenn wir selbst dabei sicher sind , Dies
wäre denn allerdings etwas besonderes und grofses!
Menschenleben auch dann nicht retten wollen , wo
es ohne alle Gefahr für uns selbst geschehen könn¬
te , wäre offenbarer Mord . — Ferner soll hier
gar nicht , wie einige Moralisten meinen , erstealeulirt
werden , wessen Leben mehr Werth habe , an wessen
Erhaltung mehr gelegen sey . Vor dem Sittengesetze
.ist .Menschenleben überhaupt von gleichem Werthe;
sobald Eins gefährdet ist , haben alle übrige , wer sie
auch seyen , nicht , mehr das Recht , sicher zu seyn , bis
es gerettet ist . — Es ist ein gerades grofses und der
sittlichen Gesinnung völlig gemäfses Wort , dafs der

ver-



■verewigte Herzog Leopold sagte : hier gilt es Men¬
schenleben , was bin ich da mehr als ihr ? —

II.

Der zweite Theil der formalen Freiheit , Wel¬

che wir zu folge des Sittengesetzes in dem andern
schonen und befördern sollen , besteht in seinem freien,

d . i . lediglich durch seinen Begriff bestimmten Ein¬
flüsse auf die Sinnen weit . Es soll ans seiner Wir¬

kung folgen , was er sich dabei dachte ; denn nur

unter dieser Bedingung ist er frei.

a) Diese Kausalität ist zuförderst bedingt , durch

\ richtige Kenntnifs dessen , worauf gewirkt wird . Ich

\karm  überhaupt auf nichts wirken , wovon ich nicht

einen Begriff habe : und durch diesen Begriff , von

dein wirklichen Seyniund der Beschaffenheit desDin-

Iges , ohne mein Zuthun , wird mein Zweckbegriff be¬

stimmt . Er geht aus von der gegenwärtigen Beschaf¬

fenheit des Dinges , und richtet sich nach den natür¬
lichen Gesetzen desselben . Habe ich einen unrichti¬

gen Begriff vom Objecte meiner Handlung , so wird

durch dieselbe etwas ganz anderes erfolgen , als ich
mir dachte , und ich bin sonach in meiner Kausalität
nicht frei.

Ich mufs das Bedingte wollen , die freie Kausa¬
lität meiner Mitmenschen in der Sinnemvelt : ich

mufs sonach auch die Bedingung wollen : dafs er eine

fichtige für seine Art der Kausalität hinlängliche Er-
kemituiis von derselben habe . Diese Richtigkeit sei-

i ' ' D / .

L Her praktischen Kenntnifs mufs mir Zweck seyn , ge¬
rade



Trade so , in demMaafse , und aus dem Grunde ; aus
welchem die Richtigkeit meiner eignen mir Zweck ist.

Diese Disposition des Sitiengesetzcs negativ ge¬
dacht , gellt aus ihr das Verbot hervor , den andern
absolut nicht zum Irrthume zu verleiten , ihn nicht
zu belügen , noch zu betrügen ; weder geradezu , in¬
dem ich kategorisch behaupte , was ich selbst nicht
für wahr halte , noch durch Umschwciffe , indem ich
ihm zweideutigen Bericht abstatte , durch den er,
meiner Absicht nach , getäuscht werden soll . Das
letztere ist eine Lüge , so gut als das erste ; denn es
kommt gar nicht auf die Worte an , sondern auf die
Absicht , die ich dabei habe . Will ich , täuschen , so
bin ich ein Lügner ; ich mag die Lüge gerade heraus¬
sagen , oder ich mag den andern nurverleiten , sie
zu schliefsen . Ob ich dies nun will , oder ob meine
Aussage nur von Ohngefähr so zweideutig ausgefal¬
len ist , mufs ich vor meinem Gewissen verantworten.
Kurz ich bin absolute Aufrichtigkeit und Wahrhaftig¬
keit schlechthin jedermann schuldig ; ich darf nichts
reden wider die Wahrheit . Ob und in wiefern ich
auch Offenheit schuldig bin , d . i . in wiefern ich alle
Wahrheit , die ich weifs , sagen soll , werden wir
tiefer unten sehen.

Der strenge Beweis davon ist folgender : Habe
ich diepflichtmäfsige Gesinnung , so betrachte ich den
andern als Werkzeug , nicht etwa der blofsen Legali¬
tät , sondern der Moralität ; als einen solchen , der
stets das beste nach eigner Einsicht , und aus eignem
guten Willen wählen soll . Bringe ich ihm nun eine
unrichtige Erkenntnifs bei , nach deren Maafsgabe er

han-



handelt , so . ist das » was erfolgt , nicht durch ihn
selbst gewählt , sondern er ist zum Mittel für mei¬
nen Zweck gemacht , und dies ist gegen die pfiicht-
müfsige Gesinnung . Verleite ich ihn dadurch zu ei¬
ner illegalen Handlung , die , da er von unrichtigen
Voraussetzungen ausgeht , für ihn moralisch seyn
kann ; so ist meine Vergehung offenbar , ich habe ei¬
nen unsittlichen Zweck beabsichtigt , und des andern,
vielleicht seiner eignen Denkart zuwider , mich als
Werkzeug dafür bedient . Auch diesen Mifsbrauch
des andern abgerechnet , ist es eben so , : als .ob ich
jene unsittliche That , zu welcher ich ihn durch Be¬
trug verleitete , selbst begangen hätte . Ich bin der
cigentliche Thäter . Aber selbst dann , wenn ich
wirklich auf eine legale Handlung gerechnet , und sie
vermittelst des andern erreicht hätte , habe ich ganz
pflichtwidrig gehandelt . Der andere soll das , was
recht ist , nicht thun aus Irrthum , sondernNer soll
es thun aus Liebe zum Guten . Ick darf gar nicht
blofse Legalität beabzwecken , sondern Moohtät ist
mein Endzweck : und ich kann nicht auf die erstera

allein ausgehen ohne auf die letztere Verzicht zu
thun , welches pflichtwidrig ist . — Aber ich wufste
zu gut , dafs der andere nur durch dieses Mittel dar zu
zu bringen war , dafs er das Gute that ; antwortet ein
Vertheidiger jener widersittlichen Sittenlehre . Ich
antworte : zuförderst kannst du dies nie wissen , und
sollst es nie glauben ; denn eine solche Aufgabe der
Vernunftmäfsigkeit des andern ist pflichtwidrig.
Dann , gesetzt auch , es wäre so ausgefallen , und der
andere hätte das Gute , welches allein du beabsichtigt
zu haben , vorgiebst , nicht gethan , wenn du ihn

nicht
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nicht betrogen hättest , so wärest du ganz aufser der

Schuld . Es ist dir gar nicht aufgegeben , nur blofs

jenes Gute zu realisiren , ohne Rücksicht auf das Mit¬

tel ; essoll realisirt werden , aus Moralitiit , auiser-

dem ist es nicht gut . Gerade dadurch , da Ts du die
Form aufgiebst , in welcher doch allein das Wesen,

des Guten besteht , und nur die Materie beabz weckst,

legst du an den Tag , dafs es dir bei jenem Guten gar
nicht um das Interesse der Sittlichkeit zu thun ist,

sondern um irgend einen Vorlheil : denn nur der letz¬

tere wird durch die blofse Materie befriedigt . Die¬

selben Gründe finden gegin denjenigen statt , welcher

etwa die Lüge damit entschuldigen wollte , dafs er

durch sie ein Vergehen habe verhindern wollen . Er

soll das Vergehen hassen , und verhindern , um der

Unmoralität willen , keinesweges um der Handlung,
als solcher willen . Er kann den , der die Wahrheit

mit bösem Vorsatze fragt , sie sagen : aber er soll ihn,

wenn er seinen Vorsatz kennt , Vorstellungen thuri,
und ihn von der Sträflichkeit seines Vorhabens zu

überzeugen suchen . Dafs diese Vorstellungen nichts
helfen werden , wie könnte er dies je voraussetzen?
Hülfen sie aber auch wirklich nichts , so bleibt ihm

noch immer der Widerstand durch physische Mittel

übrig . Es wird sonach hier auf immer der Vorwand,
dafs man in einer guten Absicht lüge , abgeschnitten:O "

das , was aus der Lüge erfolgt , ist nie gut.

DasObject meiner Berichtserstattung könnte seyn
entweder die Natur , zu welcher in dieser Rücksicht

auch die Dispositionen anderer freien Wesen gehö¬
ren , und hierüber ist nichts besonderes anzumerken:

oder



oder meine eigne Disposition . Im letztern Falle
thue ich dem 'andern ein Versprechen . Ich rnufs mein
Versprechen halten } es sey denn , dafs ich eine un¬
moralische Handlung versprochen habe.

Aber ich kann über das , was ich versprochen
habe , meine Meinung und meine Maasregeln ändern,
dürfte man sagen . Wir antworten darauf : in Ab¬
sicht dessen , worauf zu rechen ich einen andern ver¬
anlagt habe , bin ich nicht mehr blofs von mir , son¬
dern von dem andern mit abhängig : ich bin hierüber
in seinen Diensten ; ich kann mein Wort nicht zurück
ziehen , ohne diejenigen seiner Handlungen , die er
in Hoffnung auf mein Versprechen , gethan hat , zu
vereiteln , sonach ohne seine Kausalität in der Sin-
nenwelt zu stören . — Vorstellungen darf ich ihm
machen , um ihn dahin zu bringen , dafs er mir mein
Versprechen erlasse ; und nur in wiefern er es mir
mit gutem Willen erlafst , bin ich desselben erledigt.
Er schenkt mir dann etwas . Ein guter Rath gegen
die daraus entstehenden Schwierigkeiten in der Ge¬
meinschaft mit andern ist der , dafs man über Sachen,
worüber man s.eine Meinung ändern zu können be¬
fürchtet , uud die überhaupt mit von dem künftigen
Erfolge abhängen , nicht leicht verspreche.

Ich mufs mein Wort halten , wenn ich nicht et¬
was unmoralisches versprochen habe , sagte ich . Dies
bedarf einer genauem Bestimmung . Renn alles,~ "' . i- i •-• \ .
worüber ich etwas bessers w~eifs , oder worüber ich
nur unentschieden bin , ist für mich unmoralisch : ich
dürfte sonach , sobald ich eines andern Shin es , oder
nur zweifelhaft , über die versprochene Leistung ge-
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worden wäre , mein Wort nicht halten . Daraufist
die Antwort : alles , was nur der Moralität nicht ge¬
radezu widerspricht , was sonach auf dem Wege zur
Erreichung des Vernunftzwecks liegt , mufs ich um „
des andern willen thun ; wenn auch ich für meine
Person besser thun könnte . Nur was der Morali-

tät völlig widerspricht , darf ich schlechthin nicht
thun.

Ich beantworte hierbei zwei Fragen , die sich an,
diesem Orte uns aufdringen . —

Zuförderst die : woher kommt es doch , dafsso

viele , die übrigens für rechtliche , und nicht unverstän¬
dige Leute angesehen seyn woller : , die Nothlügen
vertbeidigen , und alles hervorsuchen , sie zu beschö¬
nigen ? Es kommt daher . In unserm Zeitalter wer¬
den diejenigen , die ihren Geist , und ihren natürli¬
chen Charakter demselben gemäfs ausbilden , durch
diese Kultur , welches aber gar nicht die Kultur durch
Freiheit ist , auf den Punkt gesteilt , den wir oben
( §. I<5. HI . ) ausführlicher beschrieben haben . Ihr
empirisches Ich ßoil über die Welt herrschen , ohne
"Rücksicht auf die Freiheit anderer : sie wollen die

Welt beglücken , beseligen , vor allem Schaden be¬
wahren , nach ihren Begriffen * die sie von Glück oder
Unglück haben . Dies ist ihr Hauptzweck . Nun ha¬
ben sie aber , bei der Schwäche , die man unserm
Zeitalter nicht mit Unrecht vorwirft , nicht die Kraft
des Entschlusses , ihre willkührlichen Zwecke mit

Gewalt durchzusetzen , worauf der rüstige Charak¬
ter verfällt , sie beschliefsen sonach , es durch List

zu thun ; und dies führt deun die sogenannte Noth¬
lügen
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lügen bei -sich . Durch diese ihre innere Denkart wird
denn auch ihr theoretisches System bestimmt , wenn
sie nicht Philosophen sind , die von den absolut-
höchsten Principien auszugehen vermögen ; Sie ge¬
hen von der Thatsache in ihnen aus , von ihrem Trie¬
be , das Gesetz zu geben , verbunden mit ihrem Man¬
gel an Muthe , dasselbe gewaltsam durchzuführen:
und verfahren von da an ganz consequent . Dafs denu
aber doch einige unter ihnen , wenn es zum Handeln
kommt , von ihrer Theorie abgehen , kommt daher i
etwas anders , das auch in ihnen liegt , das aber zu
tief liegt , als dafs es auf ihr Räsonnement Einflufs
haben sollte , das natürliche Ehrgefühl , verhindert sie,
von ihrem Grundsatze Gebrauch zu machen.

Eine zweite Frage , auf die wir hierdurch gelei¬
tet werden , ist die : woher kommt die innere Schani

vorsieh selbst , die bei der Lügenoch mehr sich zeigt,
als bei irgend einem Vergehen gegen das Gewissen?
Der Grund davon ist der : die Stimmung des Lüg¬
ners ist die oben beschriebene . Er will den andern
seinen Absichten unterordnen . Nun thut er dies da¬

durch , dafs er sich selbst hinwiederum betrügerisch
und zum Scheine den seimgen unterwirft : scheinbat
in seinen Plan eingeht : seine Absichten billigt , und
sie zu befördern scheint . Er versetzt sich sonach in
Widerspruch mit sich selbst ; unterwirft sich selbst
dem , dem er sich nicht offenbar zu widersetzen ge¬
traut ; und ist feig . Bei der Lüge ist immer und in
jedem Falle Feigheit . Nichts aber entehrt uns vor
uns selbst mehr , als Mangel an Muth,

B b fihii-
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l .'brlceiis ist die Verteidigung der ßfothlüge,
oder überhaupt der Lüge , um irgend eines guten
Zwecks wiJLieu, ohne Zweifel das -widersinnigste , und
zugleich das . verkehrteste , was je unter Mens oben er¬
hört worden . Sie ist das ■widersinnigste . ' Du sagst
mir , dafo du dich überzeugt habest , die Notbiti-
■g.e sey erlaubt . Wenn ich dir dies glauheu soll , so
mufV ich dir es auch zugleich nicht glauben : denn
ich kann nicht wissen , pfe du nicht , eben indem du
das sagst , um irgend eines löblichen Zwecks willen
-v- wermag alle deine Zwecke kennen ? — vondeiner
Maxime gegen mich Gebrauch machst , und oh nicht
deine Versicherung , dafs .du die Nothlüge für erlaubt,
haltest , selbst eine Nothlüge ist . Wer eine solche
Maxime wirklich hätte , der könnte weder sagen wol¬
len , dafs er sie habe , noch sie zur Maxiine anderer
machen wollen ; er « miste sie sorgfältig in sich ver-
schliefsen , und nur für sich , selbst zu behalten wün¬
schen » Mätgetheih vernichtet sie .sieh selbst . Von
wem bekannt ist , dafs er sie hat , dem kann vernünf¬
tiger Weise kein Mensch mehr glauben ; denn keiner
kann die geheimen Zwecke desselben wissen , und
beurtheilen , ob er sich ,nicht etwa im Falle der erlaub¬
ten Lüge befinde ; glaubt ihm aber keiner , so wird,
keiner durch ihn belogen . Nun ist es ohne Zweifel
reiner Unsinn , Glauben für etwas zu federn , das,
wenn es geglaubt wird , sich selbst aufhebt.

Die Verteidigung der Nothlüge ist ferner das
verkehrteste , was unter Menschen möglich ist ; der
Vertheidiger deckt dadurch seine in Grund und Bo¬
den verdorbene Denkart auf . Dafs euch die Lüge,

, als



als ein mögliches Auskunftsmittel aus gewissen Ver¬
legenheiten auch nur eingefallen ist , und ihr nun
ernstlich berathschlagen könnt , ob man sich nicht
derselben bedienen dürfe , ist der wahre Sitz eurer

Verkehrtheit , In der Natur liegt kein Trieb zur Lü¬
ge ; diese geht gerades Weges auf den Genufs los;
die sittliche Denkart kennt die Lüge nicht ; es bedarf
zu diesem Gedanken eines positiven Bösen , eines be¬
dachten Nachforschens nach einem krummen Wege,
und den sich uns darbietenden geraden nicht zu ge¬
hen . ( Man %rergleiche damit unsere obige Ableitung
der Lüge im Menschen S . 2Ö7.) Dem ehrlichen Man¬
ne fällt dieses Auskunftsmittel gar nicht ein ; und
blofs durch ihn würde tler Begriff der Lüge gar nicht
in das System der menschlichen Begriffe , noch die
Untersuchung über die Moralität der Nothlüge in die
Sittenlehre gekommen , seyn.

Das gewöhnliche Beispiel der Schule kann unse¬
re Gedanken klärer machen . Ein von seinem Fein¬

de mit enthlöfstem Degen verfolgler Mensch verbirgt
sich in eurer Gegenwart . Sein Feind kommt an , und
fragt euch , wo er sey . Sagt ihr die Wahrheit , so
wird ein unschuldiger ermordet ; — ihr müfst sonach
in diesem Falle lügen ; folgern einige . Wie kommen
doch diese schnellen Folgerer über so vieles mög¬
liche , was auf dem geraden Wege noch vor ihnen
liegt , hinüber auf den krümmen Weg ? Zuförderst,
warum solltet ihr denn dem Frager entweder die Wahr¬
heit , oder eine Lüge sagen ; warum nicht das dritte,
in der Mitte liegende : dafs ihr ihm keine Antwort
schuldig seyd , dafs er einen sehr bösen Vorsatz zu

B b 2 haben



Laben scheine , dafs ihr ihm rathet , denselben in der
Güte aufzugeben , dafs ihr aufserdem die l*arthei desi
Verfolgten ergreifen , und denselben mit Gefahr eu¬
res eignen Lebens yertieidigeti werdet — -welches
letztere ohnedies eure absolute Schuldigkeit ist . —
Aber dann würde seine Wuth -sich gegen euch selbst
wenden , fahrt ihr fort . ■Wie mag es doch kommen »,
ich bitte euch , dafs ihr nur diesen einen Fall in Rech¬
nung bringt ; da doch ein zweiter , dafs der Gegner
durch die Gerechtigkeit und die Kühnheit eures Wi¬
derstandes betroffen , von der Verfolgung seines Fein»
des abstehe , kühler werde , und mit sich unterhan¬
deln lasse , auch unter die Möglichkeiten gehört ? '
Aber es sey , dafs er über - euch selbst herfalle . W7ar-
um wollt ihr denn das absolut vermeiden ? Es war ja.
ohnedies evtre Schuldigkeit , den Verfolgten mit eurer
eignen Brust zu decken ; denn sobald Menschenleben,
in Gefahr ist , habt ihr nicht mehr das Recht , auf di©
Sicherheit eures eignen zu denken . Es ergiebt sich
sonach schon hier klärlich , dafs der nächste Zweck*
eurer Lüge gar nicht der war , das Leben des Nächsten,
zu retten , sondern nur der , selbst mit heiler Haut da¬
von zu kommen ; und überdies war eure Gefahr nicht?
einmal wirklich , sondern nur einer von den beider»
möglichen Fällen . Ihr wolltet sonach lügen , blofss
um der entfernten Möglichkeit , zu Schaden zu kom¬
men , auszuweichen . — Also er falle über euch her i
Seyd ihr denn nun durch diesen blofsen Anfall schon
überwältigt , wie ihr abermals mit Übergebung dec
möglichen übrigen Fälle annehmt ? Der zuerst ver¬
folgte hat eurer Voraussetzung nach sich in der Nä¬
he verborgen ; jetzt seyd ihr in Gefahr » und es ist

ihm
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ihm allgemeine Pflicht , und jetzt noch besondere
3?flicht der Dankbarkeit , zu eurem Beistands herbei¬

zueilen . Woher mögt ihr doch die entschiedene Vor¬

aussetzung schöpfen , dafs er das nicht thuw werde?

Oder gesetzt , er käme euch nicht zu Hülfe ; so habt

ihr durch euren Widersland Zeit gewonnen , lindes

könne « von ohugefähr andere kommen , die euch bei¬

stehen . Endlich wenn von allem diesem nichts ge-

«chähe , und ihr allein kämpfen müfsret , woher seyd

ihr doch eurer Niederlage so- sicher ? Rechnet ihr

denn gar nicht auf die Kraft , welche der feste Ent-
echlufs , schlechthin , nichts unrechtes zu dulden -, und

der Enthusiasmus für eure gute Sache selbst eurem

Körper geben wird ; Hoch auf die Schwäche , wTelche

Verwirrung , und Bewulstseyn seiner Ungerechtigkeit
über enem Gegner verbreiten mufs . — Im schlimm¬
sten Falle könnt ihr nichts weiter , als sterben ; nach¬

dem ihr aber todt seyd , ist es nicht mehr eure Sache,

das Leben des angegriffe ;i«n zu schützen ; und zu¬

gleich seyd ihr dadurch vor der Gefahr der Lüge ge¬

rettet . Also, der Tod geht der Lüge vorher ;, und zu >r
Lüsre kommt es nie . Ihr hebt dabei an, ,weil ihr nur

«in Auge für das krumme habt , und der gerade Weg

für euch gar nicht vorhanden ist»

Den Satz ^ dafs die Richtigkeit der Erkenntnifs
anderes uns Zweck seyn müsse , jjoiitip angewendet;

«rfolgt aus ihm das Gebot , richtige Einsicht , bei an¬
dern zji befördern , ihnen die Wahrheit , die wir wis¬

sen , wirklich mitzutheilea.

Wir haben nur den Grund dieses Gebots aufzu¬

zeigen , und wir sehen zugleich , wie weit es geht:
B b 3 da



da sich wohl vorhersehen läTst , dafs es nicht ohne
Einschränkung gellen möchte . Ich bin verbunden,
den andern anzusehen , als ein Werkzeug des Sitten¬
gesetzes . Aber es wird eine seinem Begriffe entspre¬
chende Wirkung erfolgen , nur in wiefern er eine rich¬
tige Erkenntnifs von dem Objeete seiner Einwirkung
hat . Ich bin schuldig , seine Wirksamkeit zu beför¬
dern ; ich bin sonach schuldig , ihm richtigeErkeimt-
nifs mitzutheilen , auch ohne seine Aulfoderung ; es
ist mir schon .durch mich selbst nothwendiger Zweck.
— In wie weit nun ? Natürlich , in wiefern seine Er¬
kenntnifs unmittelbar auf sein Handeln Einflufs hat,
oder in wiefern sie ihm unmittelbar praktisch ist.
Es wäre sonach ein Unterschied zu machen zwischen
unmittelbar praktischen Kenntnissen , und zwischen le¬
diglich theoretischen . IN im bezieht sich alle Theorie auf
Praxis ; wie eine gründliche Transscendental - Philoso¬
phie lehrt , und es ist gar keine Theorie möglich , oh¬
ne diese Beziehung . Muhin ist die angegebene Un¬
terscheidung lediglich relativ . Es kann etwas für
ein Individuum , und für ein Zeitalter lediglich theo¬
retisch seyn , was für ein anderes Individuum , und
für ein anderes Zeitalter praktisch ist . Um daher zu
wissen , welche Wahrheit man einem bestimmten In¬
dividuum schuldig sey , müfste man zuförderst beur-
theilen können , welche Wahrheit gerade für dieses
Indiduum praktisch sey « Wie kann man dies?

Es ergieht sich unmittelbar aus dem Handeln eines
jeden . Die Erkenntnifs dessen < worauf er handelt,
ist ihm unmittelbar praktisch , und jede andere ist es
nicht . — Wenn ich sonach sehe , dafs mein Neben¬

mensch



mensch handelt » und ich habe Grund zmivermutben,

dafs er mit der Beschaffenheit der Umstände nicht

ganz bekannt sey, . oder weifs gewifs , dafs er eine

unrichtige Ansicht derselben habe , .so ist es meine

Pflicht ?, ohn » weiteres , und ohne dafs ich erst seine

Auffoderurig abwarte, , ihn aus seinem Irrthuine ' an

reifsen : denn er ist iu *einer Art von Gefahretwas

Zweckwidrig * » z-n thuii , und hei moralischer Denk¬

art ist es, mir nicht gleichgültig , dafs . etwas Zweck¬

widriges geschehe .. Ich darf seinen Irrihum gar nicht

zulasser .».. <

Ich habe hier immer von unmittelbar praktischer

Wahrheit geredet , und vorausgesetzt .,, dafs gerade

ich dadurch , dafs ich nun eben der erste und nächste

bin , zu Mittheiluug derselben aufgefodert sey . Es

ist auch hiei " nicht , wie schon oben in Absicht einer

andern Pflicht erinnert worden , die Meinung , dals

mau darauf ausgehen solle , Gelegenheiten aufsuchen
solle , um Irrende zurecht zuweisen . D-arzu habe

ich , wenn ich immer thue , was mir , zuerst vorkommt,

nicht Zeit ; und,überhaupt , nvufs unsere Tugend -na¬

türlich seynimmer handeln, , wozu sie aufgefodert

wird , und nicht etwa Abentheuer suchen ; denn

dies ist keine wahrhaft tugendhafte Gesinnung.

Wahrheit , die entweder überhaupt für das Zeit¬

alter , oder nur für die meisten Individuen in demsel¬

ben blofs theoretisch ist , aufzusuchen und bekannt zu

machen , ist die Pflicht eines besondern Standes ;, des,

der Gelehrten . Sie soll praktisch werden , nur kann sie

es nicht sogleich , und auf einmal , dex/ii auf dem We¬

ge der Vervollkommnung des Menschengeschlechts
B b 4 lafsE
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läfst sieb , kein Schritt überspringen . Dieser Stand ar¬
beitet für die künftigen Zeitalter ; und legt gleichsam
Schätze nieder , die erst in ihnen werden benutzt wer¬
den . Von den Pflichten desselben werden wir tiefer
tinten sprechen,

iii
Soll das vernünftige Wesen in seiner Wirksam¬

keit frei seyn , d . i . soll erfolgen in der Erfahrung,
was es in seinem Zweckbegriffe sich dachte , so mufs
die Beschaffenheit alles dessen , was auf seine Zwecke
Beziehung hat , und einfliefst , fortdauernd bleiben,
wie das vernünftige Wesen , dasselbe erkannt hat , und
in seinem Zweckbegriffe vorausgesetzt . Wird etwas,
von dessen Fortdauer der Erfolg abhängt , und dadurch
bedingt ist , während des Handelns verändert , so
wird auch der Effekt verändert , und es erfolgt nicht,
was erfolgen sollte . (Wegen der weitern Erörterung
dieses an sich leichten Satzes , verweise ich an mein
Naturrecht § . n . ) Dieses auf mein Handeln sich be¬
ziehende , gleichsam die Prämisse alles meines
Handeln in , der Sinnenwelt , von welchem dasselbe
ausgeht , und welche es voraussetzt , kann , wenn ich
unter mehrern freien Wesen lebe , nur ein Theil der
Sinnenwelt seyn . Dieser bestimmte meinen Zwecken
unterworfene Theil der Welt , heifst , wenn er durch
die Gesellschaft anerkannt und garantirt ist , (diese
Anerkennung und Garantie ist juridisch und moralisch
nothwendig ) mein Eigenthum . (Ich könnte ohne
diese Anerkennung nie sicher seyn , durch mein Han"
dein die Freiheit anderer nicht zu beschränken ; ich
könnte sonach nie mit gutem Gewissen handeln-

Nur
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Nur unter der Bedingung , dafs alle mir eine Sphäre
für mein freies Handeln zugestehen , und versichern,
dafs durch das Handeln in dieser Sphäre ihre Freiheit
nicht werde gestört werden , kann ich mit gutem Ge¬
wissen etwas vornehmen . Unmittelbar , geschieht
diese Anerkennung durch den Staat , in welchem ich
lebe . Wie sie mittelbar von dem ganzen Menschen-
geschlechte , geschehe , ist in unserrn Naturrechte
gezeigt .)

Es ist sonach anforderst Pflicht eines jeden , der
»ich zur Einsicht in die so eben aufgestellten Sätze
erhoben hat , das Eigentumsrecht einzuführen , wel¬
ches allerdings sich nicht von selbst findet , sondern
mit Vorsatz nach einem Begriffe eingeführt werden
rnufs . Ferner , es ist Pflicht eines jeden , sich ein
Eigenthum zu erwerben ! denn es ist Pflicht für ihn,
frei zu handeln : aber er kann dies nicht , ohne unab¬
lässig im Zweifel zu bleiben , ob er nicht die Freiheit
der andern störe , wenn er nicht ein Eigenthnm hat.
Dies vorläufig , als nähere Bestimmung des schon
oben aufgestellten Satzes , dafs ein Staat errichtet wer¬
den , Und jedes Individuum in denselben treten solle
Die Freiheit jedes andern ist mir absoluter durch das
Sittengesetz gebotener Zweck . Diese Freiheit ist be¬
dingt dadurch , dafs er ein Eigenthnm habe , und das¬
selbe unbeschädigt erhalte . Das letztere ist mir so¬
nach , als Bedingung des bedingten Zwecks , seihst
Zweck.

Diese Disposition des Sittengesefczes negativ an¬
gewendet , geht aü &ihr hervor das Verbot , das Eigeji-
thuni des andern zu beschädigen , auf irgend eine Art
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■2ii: verringern , oder dem Migeitthiimef den Gebrauch
•desselben zu erschweren.

Zufc >wlefsf, .ich soll das Eigenthum des andern nicht
bra meinem eignen Nutzen verwenden , durch Raub,

•Diebstahl, . .'Betrug , listige Bevörth eilung ; welches al¬
les , auch schon wegen , seiner Form , wegen der Han-
dolsweise dabei verboten ist ; das entere , als gewalt¬
samer AngiifE auf Leib und Leben des . andern , die
letz lern als Falschheit , und Luge . Hier wird blofs
auf die Maiterie der Handlung , Idols daraufgesehen,
cliifs dadurch , das Ligenthum des andern entwendet
■wird.. Es ist; untersagt , weil dadurch die Freiheit
des Beraubten beeinträchtigt wird .. Er hat auf die
fori dauernde Disposition über das entwendete gerech¬
net , und seine Maasregeln darauf genommen .. Mufs
er dasselbe ganz 'eittbehren , so. wird , sein Wirkungs¬
kreisdas Maafs seines physischen Vermögens , und
seine - Kausalität dadurch verringert ;, mufs er es sich
wieder erwerben , so . wird er im Laufe seines Wir¬
kens wenigstens .aufgehalten , trnd genölhigt , zu thun,
was er schön geibaix hatte .. — ■ Jene unsittliche Sit¬
tenlehre , die durchgängig die Beförderung guter
Zwecke vorspiegelt , um böse Mittel zu entschuldi¬
gen , und welche man jesuitische Moral genannt hat,
(ohiiera .chtet dadurch nicht gesagt werden soll , dafs
alle Jesuiten sie hätten , und dafs niemand sie habe

der nicht Jesuit sey — ) jene Sittenlehre, , sage ich,
könnte gegen den aufgestellten Satz einwenden , und
wendet auch wirklich dagegen ein : Wenn jenes ent¬
wendete Gtit überhaupt nicht verdorben , sondern nur
gebraucht wird , so geschieht ja der Beförderung des

Ver-



Vernunftewecks , welche das letzte Ziel alles unsers
Handelns seyn soll , kein Abbruch ; ja , wenn etwa
der neue Besitzer es besser anwendet , als es der erste
angewendet haben würde , so gewinnt dieser Zweck
dabei . Wie wenn der Entwender wüfste , dafs der
erste Beisitzer einen schädlichen Gebrauch von diesem

Vermögen machen würde , er selbst aber einen sehr
löblichen Gebrauch zu mehrerer Ehre Gottes , und

eu gröfserm Dienste des Nächsten , dabei beabsichtigte,
— würde er dann nicht » nach euren eignen Princi-
]>ien , ganz recht handeln ? Ich antworte : das Gute
zu befördern , ist mir bedingt geboten ; inwiefern
es in meiner Sphäre liegt , und irl meinem mir recht-
naäfsig zugekommenen Vermögen steht ; die Freiheit
des andern zu beeinträchtigen , ist mir absolut ver¬
boten . Ich würde hier Legalität bezwecken , auf
Kosten der Moralität .. Diese Unterordnung der vor¬
geblichen Legalität unter die Moralität ist es, , worin
diese Jesuitische Moral sich gleich bleibt ; und da¬
durch sich selbst verräth, , dafs e&ihr auch nicht ein -,

mal um Legalität , als solche , sondern um etwas ganz
anderes , um ihren eignen Vartheil zu thun , ist .. Man
kann die Legalität gar nicht wollen , aufser um der
Moralität willen . — Dafs man Diebstahl » und Be¬

vor theilung des andern um vorgeblicher guter Zwecke
willen nicht eben so.,hartnäckig vertheidigt , als die
Nothlügen , kommt daher , weil unsere bürgerliche
Verfassung , welcher an der Erhaltung des Eigen¬
thums alles liegt , und die auf die Verletzung dessel¬
ben schwere Strafe gesetzt hat » über diesen Punkt
unsere Denkart anders gebildet . DerNeu - Seeländer,
für welchen die Verfassung nicht dasselbe gethan,

stiehlt,



stiehlt , vermuthlich für gute Zwecke , so wie wir für
gute Zwecke lügen.

Dann ist dadurch verboten , die Beschädigung
des Eigenlhums des andern , entweder absichtlich,
und aus bösen Willen , oder aus Unbedachtsamkeit:
aus dem gleichen Grunde , weil dadurch der freie
Gebrauch des Eigenthums des andern , mithin seine (
Freiheit überhaupt , gehemmt wird.

Was die absichtliche Beschädigung anbelangt,
zu deren Vertheiiigung läfst sich auch nicht einmal
eine Sophisterei vorbringen : sie ist absolut unmora-
li-csh . Was die Beschädigung durch .Unbedachtsamkeit
anbelangt , so ist es mir Pflicht , für die Erhaltung
(hs EigCnthurjis des andern , dieselbe Sorgfalt anzu¬
wenden , die ich für die Erhaltung des meinigen an¬
wende : denn sie ist mir aus demselben Grunde , mir '-'
hin auch in dem gleichen Maafse Zweck ; nemiich als
Mittel zur Beförderung der Vernunftherrschaft.

Endlich ist es verboten , den freien Gebrauch sei¬
nes Eigenthums dem andern zu erschweren . Der
Grund des Verbots ist klar . Der Zweck des Eigen¬
thums ist , dafs er es frei gebrauche zur Beförderung
«einer Zwecke , von denen ich annehmen mufs , dafs
sie auf Realisirung der Vernunftherrschaft ausgehen:
den freien Gebrauch hemmen , heifst den Zweck alles
Eigciithuffis aufheben , und ist sonach dem Wesen
nach dasselbe , was Beraubung seyn würde . - Dafs
ich dadurch einen bösen und schädlichen Gebrauch
verhindern wolle , ist keine Entschuldigung.

'Ersatz
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Ersatz des Entwendeten , des Verdorbenen , kurz

jeder Beschädigung des andern bin ich stels schuldig.
Ohne Ersatz ist keine Vergebung d . h . keine Aussöh-

nuhg mit mir selbst . Der strenge Beweis ist folgen¬
der : Wer moralisch denkt , der will die Beschädigung
des andern an seinem Eigenthume schlechterdings
nicht . Nun dauert dieselbe in ihren Folgen fort , ehe
der völlige Ersatz geleistet ist . So gewifs ich sonach
zur moralischen Denkart "zurückkehre , so gewifs
will ich die Folgen aufgehoben , und dadurch die Hand
hing vernichtet ; und mufs zu folge dieses Willens
nothwendig alles dazu thun , was in meinem Yeti
mögen steht . —

Der Satz , dafs das Eigentlium Anderer Zweck,
für mich sey , weil es eine Bedingung ihrer formalen
rechtmässigen Freiheit ist , positiv angewendet , ent¬
hält folgende Gebote.

a) Jeder zum Vernunftgebrauche emporgewach¬
sene Mensch soll ein Eigenthum haben . Der Beweis
liegt in dem obigen . Er mufs frei handeln können;
seine Handlung geht nothwendig aus ', von gewissen
ersten Punkten , gewissen Objecten der Sinnenweli,
die die ersten Werkzeuge seiner Thätigkeit sind ; die-
ie aber müssen aufser ihm gar keinem andern als
Werkzeuge angehören , weil er aufserdem nie versi¬
chert seyn könnte , dafs er keines Freiheit störe.

Diese Sorge nun , dafs jedermann ein Eigenthum
habe , kommt zuförderst dem Staate zu . Der Strenge

nach ist in einem Staate , wo auch nur Ein Bürger kein

Eigenthum hat , (Eigenthum ini eigentlichsten Sinne
des



des Worts , wo es die ausschließende Sphäre für das
freie Handeln überhaupt , sonach nicht bjafs Objecte,
sondern auch ausschliesende Rechte auf Handlungen
bedeutet, ) überhaupt kein rechtmäßiges Eigenthum.
Denn jedem gehört sein Eigenthum nur , in wiefern es
alle andere anerkannt haben ; sie können es aber nicht
anerkannt haben , ohne dafs er von seiner Seite auch das
Ihrige anerkannt habe , sie müssen sonach eins haben.
Wer keins hat , hat auf das der andern nicht Verzicht
gethan ; und er nimmt es mit seinem vollem Rechte
in Anspruch . Dies ist <lie juridische Ansicht der
Sache . —■ Es ist sonach zuförderst Pflicht eines je¬
den , der sich von dieser Wahrheit überzeugen kann,
soviel In seinen Kräften steht , dahin zu arbeiten,
dafs dieselbe in den Staaten anerkannt und befolgt
werde.

Bis dies aber geschieht — und warum sollte es
nicht endlich einmal geschehen — ist es Pflicht für
jeden , den ihm bekannten Eigenthumslosen , ein Ei¬
genthum zu verschaffen ; oder , f4-'rolilthiitigkeit ist
Pflicht . Sie ist , wie jeder sieht , eine bedingte Pflicht,
sie würde nicht statt finden , wenn der Staat seine
Schuldigkeit thäte.

Man bemerke wohl ; die Wohlthätigkeit besteht
darin , dafs man dem Eigenthumslosen ein Eigen-
ihum , einen festen Stand , eine zugesicherte und
fortdauernde Existenz verschaffe . Man soll irgend
einem , oder mehreren , wenn man es kann , aus dem
Grunde , und für immer zu helfen suchen ; dem

;Armlosen Anstellung , dem Arbeitslosen Arbeit ver-
[sehaffen ; dem in seiner Nahrung herabgekommenen

leihen
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leihen oder schenken , dafs er sie wieder treiben "könne ;

Waisenanfeizielm oder äuferziehn helfen , u . ds,L liuya,

so viele Werke der Wohlthatigkek ais niaü kann , gana

thvin , .und nicht blofs - hier und da stüiüpem und

flicken . Erst dann ist unsere Wohlthä  tigke .it  ver¬

nünftig , besonnen und zweckmäßig . Der Beweis

hegt im Begriffe der Wohlthätigkeit : jeder soll ein

Eigeiithüm haben , dies ist ihr Zweck.

Das gewöhnliche Allmosen geben , ist ein sehr

zweideutiges gutes Werk . Wer ein Allmosen giebt,

das nicht ganz hilft , kann vernünftiger Weise damit

nur so viel sagen wollen : Ich will dir nicht oder ich
kann dir nicht helfen ; suche andere auf ; und damit

du bis dahin dein Leben fristen könnest , gebe ich

dir diese Gabe . Die Pflichtmäfsigkeit ' der Allmosen!

geht hervor aus der Pflicht , das Leben unserer Mit¬

menschen zu erhalten . — Der Anspruch um Hülfe bei

den Nebenmenschen kann gar keinen andern Zweck

haben , als den , einen Stand und ein Eigenthum za

linden bei den Privatpersonen , daes uns der Staat ver¬

sagte . Dafs Menschen , beim Allmosenbitten , kei¬
nen Zweck haben , als dieses , und den Bettel zu ei¬

nem Stande machen , ist schlechthin -nicht zu dulden ;

und wenn es der Staat duldet , so ist es Pflicht jede?

Privatperson , zu thun , so viel an ihr ist , um die

Erreichung dieses Zwecks zu vereiteln ; keinesweges
aber , durch unbesonnene Weichherzigkeit , und übjä

verstandene Pflicht , sie zu befördern . Es versteift

sich , dafs man vor seinem Gewissen sicher seyu

mufs , dafs man nicht etwa aus Geiz , imd rtatüflj^

eher Hartherzigkeit die Wohlthat versage , und jenen
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höhern Grundsatz nur vorwende . Man wird dies ja
wohl daraus ersehen können , ob man die oben be¬
schriebenen Werke der vernünftigen Wohlthätigkeit
ausübt , so oft eine Veranlassung darzu vorkommt.
(Wie sehr weichen nicht diejenigen von der Vernunft
und Wahrheit ab , die das Allmosengeben zur Reli-
gionsübung .inachen , und den Bettel dulden , und
befördern , damit es den Gläubigen nicht an Gelegen¬
heit fehle , gute Werke zu thun ; als ob es daran je
fehlen könnte l)

Wie weit erstreckt sich die Pflicht der Wohlthä¬

tigkeit ? Ist es genug , sie zu üben , in wiefern sie
uns selbst nicht im geringsten lästig fällt , und nur
«las wegzugeben , was wir selbst nicht brauchen kön»
nen ? Keiuesweges ; man ist schuldig sich selbst ab¬
zubrechen , seinen eignen Aufwand einzuschränken,
sparsamer , haushälterischer , und arbeitsamer zuseyn,
um wohlthun zu können : denn , der Eigenthumlose
hat einen Rechtsanspruch auf unser Eigentimm,

Damit man diesen Satz nicht umkehre , und
folgere : mithin darf der Arme die Unterstützung er¬
zwingen ; setze ich noch dies hinzu . Von dem
Staate dürfte er sie/allerdings erzwingen , wenn er
könnte ; es ist Zweck des Armen und Reichen , dahin
zu arbeiten , dafs endlich der Staat zurErkenntnifs,
und Ausübung dieser seiner Pflicht gebracht werde.
Aber , was die Einzelnen anbelangt , kann ein Frem¬
der nie beurtheilen , ob es gerade ihre Pflicht ist , ob
sie gerade in der Lage sind , ob sie nicht durch andere -
höhere Pflichten abgehalten werden.

fe)



b) Jeder soll behalten , was sein ist : denn aufser*
dem würde seine formelle Freiheit gestört . Es ist so¬
nach Pflicht , das Eigenthum des andern gegen jeden
Angriff darauf , auch unaufgefodert , zu vertheidigen;
gerade in demselben Maafse , als ich mein eignes ver¬
theidigen würde : denn die Vertheidigung beider ist
Pflicht aus demselben Grunde , beides ist Mittel zur
Beförderung der Vernunftherrsehaft . — Der Angriff
geschehe nun durch vernunflloseNaturgewalt , (Feuer,
und Wasser ) oder durch die Ungerechtigkeit -vernünf¬
tiger Wesen ; er geschehe von den letztern mit Ge¬
walt , oder durch Hinterlist , und Betrug . Da die
Sicherheit des Eigenthums anderer mir in demselben
Maafse Zweck seyn soll , als die Sicherheit des meini¬
gen , so ist unmittelbar klar , dafs ich die Vertheidi¬
gung desselben selbst mit Gefahr für die Sicherheit
meines eignen übernehmen müsse . Wie weit dies
sich erstrecke , und in wiefern ich selbst mit Gefahr

meines Lebens dasselbe zu vertheidigen schuldig bin»
werden wir im folg . 0 . sehen.

c) Das Eigentimm ist Öbject der Pflicht , weil
es Bedingung und Werkzeug der Freiheit ist . Es
ist dem sittlichguten Menschen Zweck , dafs andere
so viele Freiheit , d . i . Kraft und Kausalität in der

Sinnenwelt haben , als möglich , um dadurch die
Vernunftherrschaft zu befördern : es ist ihnen sonach

Pflicht , die Brauchbarkeit des Eigenthüms anderer
zu vermehren . Dafs man viel wirke , darzu gehört
nicht so wohl , dafs man einen grofsen Umfang von
Mitteln habe , als vielmehr , dafs man diejenigen , die
man besitzt , ganz in seiner Gewalt habe , und durch

C c sie
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sie wirken könne , was man nur will . Nicht ein
grofser , sondern ein geübter , ganz unter der Herr¬
schaft des Willens stehender Körper ; und eben so
nicht ein grofses , aber ein geordnetes , leicht zu über¬
sehendes , zu jedem möglichen Zwecke auf der Stelle
anwendbares Eigenthum macht frei und unabhängig.
Wie es uns Pflicht ist , das unsrige in diesen Zu¬
stand zu bringen , so ist es uns Pflicht , beim Eigen-
thume anderer das gleiche zu beabzwecken : durch
guten Rath , durch Beistand , den wir aber nicht auf¬
dringen dürfen , durch Abtretung dessen , was dem
andern seiner Lage nach , mehr nützt , als es uns
nützen würde : kurz , Dienstfertigkeib ist Pflicht;
deren Triebfeder aber nie eine unbesonnene Guther¬
zigkeit seyn mufs , sondern der deutlich gedachte
Zweck , die Kausalität der Vernunft , so viel als mög¬
lich , zu befördern . Bitten , deren Gewährung dem
andern unserer besten Einsicht nach mehr schaden
als nützen würde , ist es Pflicht abzuschlagen ; jedoch
begleitet mit vernünftigen Vorstellungen , um seine
Begriffe zu berichtigen , und ihn dahin zu bringen,
lieber gutwillig von seinem Begehren abzustehen.

d) Die gesa -mmte Sinnenwelt soll unter die Herr¬
schaft der Vernunft kommen , Werkzeug derselben
Isflyn , in den Händen der vernünftigen Wesen —
Aber es hängt in dieser Sinnenwelt alles mit allem
zusammen ; es steht sonach kein Theil derselben ganz
und unumschränkt unter der Herrschaft der Ver¬
nunft ; wenn nicht alle Theile unter ihr stehen . Die¬
ses hier angewendet : — Alles Brauchbare in der Welt
mufs gebraucht werden , und da es nur dadurch

zweck-
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zweckmäfsig gebraucht werden kann , dafs es Eigen¬

thum werde , so mufs es Eigenthum werden . Es

ist Zweck des sittlichguten , es dahin zu bringen . —-

Wie jeder Mensch ein Eigenthum haben soll , so soll

auch jedes Object Eigenthum irgend eines Meiu

sehen seyn.

Besonders durch Ausübung der zwei letzten Vor¬
schriften , wird die Herrschaft der Vernunft über die

Sinnenwelt recht begründet . Durch das erste , dafs

jeder nicht allein für den Gebrauch seines Eigen¬

thums , für die Erreichung seiner Privatzwecke , son¬

dern für den zweckmäfsigsten Gebrauch des Eigen¬

thums aller , für die Erreichung der besondern Zwe¬

cke aller sorgt , lind arbeitet , und allerThätigkeit

fördert , so wie alle die seinige fördern ; wird die Ver¬

nunft vereinigt ; sie wird in den Gemüthern aller , die

empirisch noch so verschieden seyn mögen , Ein und
eben derselbe Wille . Durch das letztere wird unter

diesen Einen Willen die ganze Natur zusammenge-

fafst und begriffen . Die Vernunft ist mit sich einig:

und die Sinnenwelt ist ihr untergeordnet . — Dies

ist das uns vorgesteckte Ziel.

§. £ 4.

Von den Pßichten , beim Widerstreite der Freiheit

vernünftiger Wesen.

Es ist kein Widerstreit zwischen der Freiheit ver¬

nünftiger Wesen überhaupt : d . h . es widerspricht
C c 2 sich
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